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8. Datierung
9. Physikalische Angaben (Maße, Form, Gewicht, Material, 

Farbe usw.)
10. Zustandsbeschreibung
11. Angaben zur Restaurierung und Präparierung
12. Beschreibung des musealen Objekts (Legende, Stand der 

wissenschaftlichen Bearbeitung, individualisierende Merk
male usw.) -

13. Literaturangaben
14. Angaben der Verwendung in Ausstellungen

Dritte Durchführungsbestimmung1 
zum Denkmalpflegegesetz 

— Kennzeichnung von Denkmalen —

vom 20. Februar 1980

Zur Durchführung der §§ 5 Abs. 1 und 11 Abs. 1 des Denk
malpflegegesetzes vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 26 S. 458) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane folgendes bestimmt:

§ 1

(1) Zur einheitlichen Kennzeichnung aller Denkmale in der 
Deutschen Demokratischen Republik ist ausschließlich das 
staatliche Kennzeichen nach dieser Durchführungsbestim
mung zu verwenden.

(2) Sofern in internationalen Konventionen, in denen die 
Deutsche Demokratische Republik Mitglied ist, ein besonde
res Zeichen zur Kennzeichnung von Denkmalen vorgesehen 
ist, 'wird es zusätzlich zu dem im Abs. 1 genannten Kennzei
chen verwendet. Beschriftete Tafeln und andere Darstellun
gen zur Interpretation eines Denkmals gelten nicht als Kenn
zeichen.

§ 2

(1) Das Kennzeichen besteht aus einem Quadrat, dessen 
Seiten einen Kreis umgrenzen, in dem sich ein' Symbol und 
die Inschrift „Denkmal“ befinden. Die Seiten des Quadrats, 
der Kreis, die äußeren Konturen des Symbols und die In
schrift sind in schwarzer Farbe auf weißem Untergrund, die 
zum Symbol gehörigen Flächen des Quadrats und des dar
über befindlichen Dreiecks sind in blauer Färbe ausgeführt 
(Anlage 1). Das Kennzeichen hat die Abmessungen 195 X 
195 mm, 90 X 90 mm oder 30 X 30 mm.

(2) Zur Kennzeichnung von Denkmalschutzgebieten1 findet 
das Kennzeichen mit der Inschrift „Denkmalschutzgebiet“ 
Anwendung (Anlage 2).

(3) Zur Kennzeichnung von Standbildern und Kleinarchi
tekturen, wie freistehende Arkaden, Brunnen usw., kann im 
Interesse der zu erhaltenden Wirkung dieser Denkmale das 
Kennzeichen internen Konturen ohne Farbgebung am Denk
mal angebracht bzw. dargestellt werden. Ebenso können 
nach entsprechender Entscheidung des Rates des Kreises, 
Abteilung Kultur, im Ausnahmefall Baudenkmale gekenn
zeichnet werden, wenn die Anwendung des Kennzeichens 
mit Farbgebung die Wirkung des Denkmals beeinträchtigen 
würde.

§3 '
(1) An Baudenkmalen ist das Kennzeichen so anzubringen, 

daß es von öffentlichen Verkehrsflächen, Zugängen bzw. Zu
fahrten aus gut sichtbar ist. An Gebäuden wird das Kenn
zeichen am Eingang zum Grundstück oder Gebäude ange
bracht. Denkmale mit Gebietscharakter2, die durch Mauern,

i 2. DB vom 14. Juli 1978 (GBl. I Nr. 25 S. 285)

Hecken oder in anderer Weise eindeutig begrenzt sind und 
mehrere Eingänge haben, können mehrmals mit dem Kenn
zeichen versehen werden.

(2) Bei städtebaulichen Ensembles, die aus wenigen Ge
bäuden bestehen, wird jedes Gebäude bzw. der Zugang zum 
Grundstück mit dem Kennzeichen versehen. Bestehen solche 
Ensembles aus Straßen oder Plätzen, so wird das Kennzei
chen an den Grenzen des Ensembles unmittelbar neben oder 
unter dem Schild angebracht, das die Bezeichnung der Straße 
bzw. des Platzes enthält.

(3) Denkmalschutzgebiete2 werden an Schnittpunkten ihrer 
Grenze mit Eingängen, Straßen usw. gekennzeichnet; Abs. 2 
Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Hiervon wird die 
Kennzeichnungspflicht für innerhalb des Denkmalschutzge
bietes befindliche Objekte, für die eine Denkmalerklärung 
ausgesprochen wurde, nicht berührt.

(4) An Standbildern, Kleinarchitekturen und ähnlichen 
Denkmalen ist das Kennzeichen so anzubringen, daß es sicht
bar ist, ohne die Wirkung des Denkmals zu beeinträchtigen.

(5) An Werken der Malerei, Plastik und anderen bewegli
chen Kulturgütern, die zu Denkmalen erklärt worden sind, 
ist das Kennzeichen so unauffällig anzubringen, daß es fest
stellbar ist und die Wirkung des Kulturgutes nicht beein
trächtigt. Zu Baudenkmalen gehörige Ausstattungsstücke, die 
in der Denkmalerklärung aufgeführt sind, werden nicht mit 
dem Kennzeichen versehen.

(6) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat des Kreises, Ab
teilung Kultur, nach Konsultation des Instituts für Denk
malpflege darüber, an welchen Teilen eines Denkmals das 
Kennzeichen anzubringen ist.

§4
Der Rat des Kreises, Abteilung Kultur, gewährleistet und 

kontrolliert in Zusammenarbeit mit den Rechtsträgern, 
Eigentümern und Verfügungsberechtigten an den Denkmalen 
unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Beauftragten für 
Denkmalpflege, der Gesellschaft für Denkmalpflege im Kul
turbund der DDR und anderer gesellschaftlicher Organisa
tionen die eindeutige und ständige Kennzeichnung aller im 
Kreis vorhandenen Denkmale.

§5
(1) Die Rechtsträger, Eigentümer und Verfügungsberech

tigten an Denkmalen erfüllen ihre gesetzliche Kennzeich
nungspflicht durch:
1. Anbringen der Kennzeichen entsprechend dieser Durch

führungsbestimmung und den Festlegungen des Rates 
des Kreises, Abteilung Kultur,

2. Erhaltung der Kennzeichen am Denkmal sowie ihrer Er
kennbarkeit, insbesondere durch Beseitigung von Ver
schmutzungen,

3. sofortige Information des Rates des Kreises, Abteilung 
Kultur, bei Beschädigung oder Verlust des Kennzeichens,

4. Entfernen der Kennzeichen sofort nach Widerruf der 
Denkmalerklärung.

(2) In den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 2 sowie für die Kenn
zeichnung von Denkmalschutzgebieten in Städten und Ge
meinden nimmt der örtliche Rat die Kennzeichnungspflicht 
wahr.

(3) Die den 'Rechtsträgern, Eigentümern oder Verfügungs
berechtigten am Denkmal vom Rat des Kreises, Abteilung 
Kultur, zur Verfügung gestellten Kennzeichen sind bei Wi
derruf der Denkmalerklärung zurückzugeben; sofern das 
Entfernen nicht die Vernichtung des Kennzeichens erfordert.

2 Vgl. § 1 der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 14. Juli 1978 
— Denkmale mit Gebietscharakter und Einbeziehung der Umgebung 
in den Schutz von Denkmalen — (GBl. I Nr. 25 S. 285)


